
1 Nutzung auf einem Einzelplatz

1.1 Die elektronische Fassung des VDE-Vorschriftenwerks
und der zugehörigen Entwürfe darf wahlweise
– mit dem auf der DVD integrierten VDE-Recherchepro-

gramm oder
– einem eigenen Dokumentenmanagement-System des

Kunden
genutzt werden.

1.2 Der Kunde ist ausschließlich berechtigt, die von ihm
abonnierte elektronische Fassung des VDE-Vorschriften-
werks und der zugehörigen Entwürfe auf einem dazu auto-
risierten Einzelplatz zu nutzen. Neben der normalen 
Nutzung der Benutzeroberfläche erwirbt er das Recht, Aus-
züge auszudrucken, sofern sie ausschließlich für diesen
autorisierten Einzelplatz genutzt werden. Eine weitere 
Vervielfältigung ist nicht zulässig.

1.3 Das Nutzungsprogramm und die Daten dürfen nicht –
auch nicht auszugsweise – anderen, auch nicht inner-
betrieblichen Nutzern, zugänglich gemacht werden.

2 Nutzung in einem Mehrplatzsystem

2.1 Zusätzlich zu der unter Ziffer 1 vereinbarten Nutzung
ist der Kunde berechtigt, gegen Aufpreis die elektronische
Fassung des VDE-Vorschriftenwerks auf einem Mehrplatz-
system zu nutzen. 

2.2 Für eine solche Mehrplatzlizenz wird der Preis der
jeweiligen Aktualisierungslieferung entsprechend der
Anzahl der betriebsinternen Nutzer an einem Server oder
der Anzahl der Firmenangehörigen mit dem Faktor aus der
nachfolgenden Tabelle multipliziert:

Bei mehr als 200 autorisierten Nutzern bzw. 7.000 Firmen-
angehörigen ist der Faktor gesondert zu vereinbaren.

2.3 Die zugriffsberechtigten Arbeitsplätze (autorisierte
Nutzer) müssen fest definiert sein respektive die Anzahl der
Firmenangehörigen verbindlich erklärt werden. Anderen an
das Netz angeschlossenen oder anschließbaren Arbeits-
plätzen bzw. mehr als der Höchstzahl der angegebenen Mit-
arbeiter ist der Zugriff auf die Daten – auch auszugsweise –
nicht gestattet. Mobile Arbeitsplätze werden wie feste
behandelt.

2.4 Sollten die zugriffsberechtigten Arbeitsplätze (auto-
risierte Nutzer) oder die angegebene Größenordnung der
Firmenangehörigen sich an weiteren als dem im Bestell-
formular angegebenen Betriebsstandort befinden, so sind
auch diese Betriebsstandorte anzugeben.

2.5 Der Kunde bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die
von ihm bestellte Anzahl zugriffsberechtigter Arbeitsplätze
(autorisierte Nutzer) oder die von ihm angegebene Größen-
ordnung der Firmenangehörigen gemäß den unter 2.2
genannten Bedingungen den tatsächlichen Gegebenheiten
der Netzwerkinstallation entspricht, in der die elektronische
Fassung des VDE-Vorschriftenwerks genutzt werden soll.
Der Kunde verpflichtet sich, kontinuierlich – mindestens
aber jährlich – diese Angaben zu überprüfen und die Basis
für die Lizenz zu aktualisieren.

2.6 Der Kunde benennt einen Verantwortlichen für die
Einhaltung der Nutzungsbedingungen.

3 Kennzeichnungspflicht und Haftung

3.1 Der Kunde erhält das Recht, die von ihm abonnierten
Teile des VDE-Vorschriftenwerks in seinen Rechner zu über-
nehmen, um sie, wie in Ziffer 1.2 geregelt, auszuwerten
oder zu verarbeiten.

3.2 Die aus dieser Nutzung resultierenden Auszüge und
Zusammenstellungen müssen den folgenden Vermerk
tragen, der dem Datenträger vorangestellt sein muss:

„Die Daten aus dem VDE-Vorschriftenwerk (DIN VDE-
Normen) sind diesem mit Erlaubnis des DIN Deutsches
Institut für Normung e. V. und des VDE Verband der
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. entnom-
men worden. Sie entsprechen dem Stand des Deutschen
Normenwerks/VDE-Vorschriftenwerks vom ......................
gez. (Name des Kunden)“.

Der Kunde stellt VDE und DIN von allen Ansprüchen Dritter
frei, die darauf beruhen, dass der Kunde Auszüge/
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autorisierte Nutzer Faktor

2 bis 3 ........................... 1,75
4 bis 5 ............................. 2,5
6 bis 7 ............................. 3,5
8 bis 10 ........................... 4,5
11 bis 15 ......................... 6,0
16 bis 20 ......................... 7,5
21 bis 30 ......................... 9,0
31 bis 50 ....................... 11,0
51 bis 100 ..................... 14,0
101 bis 150 ................... 17,0
151 bis 200 ................... 20,0

Firmenangehörige Faktor

2 bis 10 .............................. 2
11 bis 50 ............................ 3
51 bis 100 .......................... 4
101 bis 200 ........................ 6
201 bis 300 ........................ 8
301 bis 500 ...................... 10
501 bis 1.000 ................... 12
1.001 bis 2.000 ................ 14
2.001 bis 3.000 ................ 16
3.001 bis 5.000 ................ 18
5.001 bis 7.000 ................ 20
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Zusammenstellungen aus dem VDE-Vorschriftenwerk an-
fertigt, die nicht dem zur Zeit des Inverkehrbringens aktu-
ellen Stand entsprechen und/oder nicht erkennen lassen,
welchen Stand des VDE-Vorschriftenwerks die Auszüge/
Zusammenstellungen entsprechen.

3.3 Alle Verwertungsrechte an den Normtexten liegen
davon unberührt einzig bei DIN und VDE und jede Verbrei-
tung – auch auszugsweise – über das Unternehmen hinaus
bedarf einer besonderen Genehmigung.

4 Aktualisierung 

4.1 Bei Nutzung der VDE-Rechercheoberfläche wird dem
Kunden die von ihm auf DVD abonnierte elektronische Fas-
sung des VDE-Vorschriftenwerks jeweils nach dem neues-
ten Stand zugesandt, inklusive eines Archivs ersetzter und
zurückgezogener Normen. Die alte Version ist zu vernichten.

4.2 Bei Nutzung mit einem eigenen Dokumenten-
management-System werden dem Kunden die PDF-Dateien
der im Rahmen des Abonnements jeweils neu erschienenen
Dokumente online zur Verfügung gestellt. Er ist für deren
Abruf unter 

www.vde-normen.de

und unverzügliche Einbindung in sein Dokumentenmanage-
ment-System sowie die Kennzeichnung ersetzter/zurück-
gezogener Normen selbst verantwortlich. Die Zahlungsver-
pflichtung tritt mit der Bereitstellung der PDF-Dateien durch
den Verlag ein.

5 Wirksamkeit

Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieses Vertrags
unwirksam, so wird hierdurch die Wirksamkeit des übrigen
Vertrags nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestim-
mung oder zur Ausfüllung eventueller Lücken des Vertrags
soll eine angemessene Regelung treten, die dem am nächs-
ten kommt, was die Parteien nach ihrer wirtschaftlichen
Zwecksetzung gewollt haben.

6 Dauer

Der Vertrag wird zunächst bis zum Ende des Kalenderjahres
abgeschlossen. Er verlängert sich jeweils um ein weiteres
Jahr, wenn das Abonnement nicht mit einer Frist von drei
Monaten zum Jahresende gekündigt wird. Auch bei Kündi-
gung des Abonnements gelten die Nutzungs-/Lizenz-
bedingungen über das Vertragsende hinaus. Jede Weiter-
gabe von Daten oder Dateien an Dritte ist auch nach Ablauf
des Abonnements ausgeschlossen.
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